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Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung: Regelungen
für Nutz- und Flottenfahrzeuge

1. Leistungsvoraussetzungen und Leis-
tungsumfang
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1.1 Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn durch den Gebrauch des
Fahrzeugs

a) Personen verletzt oder getötet werden,

b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder

c) Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem
Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen (reine Vermögensschäden),

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche auf-
grund Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches
oder des Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzli-
cher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts erhoben werden.
Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren zum Bei-
spiel das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen und
auch die Verwendung des Fahrzeugs zur Leistung von Arbeit.

1.2 Welche Leistungen erbringen wir im Versiche-
rungsfall?

(1) Leistung von Schadenersatz bei begründeten Schadener-
satzansprüchen
Wenn die geltend gemachten Schadenersatzansprüche begründet
sind, leisten wir Schadenersatz in Geld.

(2) Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche
Wenn die geltend gemachten Schadenersatzansprüche unbegrün-
det sind, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch,
soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach unbegründet sind.

1.3 Wer ist versichert?

(1) Mitversicherte Personen
Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für fol-
gende Personen:

a) den Halter des Fahrzeugs,

b) den Eigentümer des Fahrzeugs,

c) den Fahrer des Fahrzeugs,

d) den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit
Ihnen oder mit dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Ablö-
sung oder zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur ge-
legentlich begleitet,

e) Ihren Arbeitgeber oder Ihren öffentlichen Dienstherrn, wenn das
Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht
wird,

f) den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnis-
ses mit Ihnen oder mit dem Halter des versicherten Fahrzeugs tätig
ist,

g) den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und Omnibusschaff-
ner eines nach 1.6 mitversicherten Fahrzeugs,

h) berechtigte Insassen, soweit nicht anderweitig Haftpflichtversi-
cherungsschutz besteht, wenn es sich um ein als Pkw zugelasse-
nes Fahrzeug (ausgenommen Mietwagen, Taxen und Selbstfahrer-
vermietfahrzeuge) handelt,

i) Personen, die das Fahrzeug zum Zweck der Arbeitsleistung un-
mittelbar bedienen,

j) Personen, die einweisend tätig werden, wenn sie Ihrem Betrieb
angehören.

(2) Ausübung der Rechte
Die in Absatz 1 a) bis j) genannten Personen können Ansprüche
aus dem Versicherungsvertrag selbstständig gegen uns erheben.
Im Übrigen steht die Ausübung der Rechte aus dem Versiche-
rungsvertrag nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, soweit nichts
anderes geregelt ist.

(3) Pflichten und Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen
a) Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren
Pflichten sinngemäße Anwendung.

b) Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung
frei, so gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen.
Mitversicherten Personen gegenüber können wir uns auf die Leis-
tungsfreiheit nur in folgenden Fällen berufen:
• Die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände liegen

in der Person des Mitversicherten vor.
• Die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände waren

der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahrläs-
sigkeit nicht bekannt.

1.4 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungs-
summen)?

(1) Höchstzahlung
Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt
auf die Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
vereinbarten Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammen-
hängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein
einziges Schadenereignis.

Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger gel-
ten die gesetzlichen Mindestversicherungssummen.

(2) Übersteigen der Versicherungssummen
Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten
sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverord-
nung. In diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht vollstän-
dig befriedigten Schadenersatzanspruch selbst einstehen.
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1.5 In welchen Ländern besteht Versicherungs-
schutz?

(1) Versicherungsschutz in Europa und in der EU
Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz
in den geographischen Grenzen Europas und in den außereuropäi-
schen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union
(EU) gehören. Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im
Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang,
mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsver-
trags.

(2) Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)
Haben wir Ihnen eine internationale Versicherungskarte ausgehän-
digt, erstreckt sich Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung auch auf die dort genannten nicht europäischen Län-
der. Dies gilt jedoch nur, soweit Länderbezeichnungen nicht durch-
gestrichen sind. Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im
Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang,
mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsver-
trags.

(3) Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz
Versicherungsschutz für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem
Umweltschadensgesetz (USchadG) besteht in Deutschland.
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz auch außerhalb des
Anwendungsbereichs des Umweltschadensgesetzes in den Län-
dern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), soweit die EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäß An-
wendung findet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationa-
len Gesetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche den Umfang der
EU-Richtlinie nicht überschreiten.

1.6 Welcher Versicherungsschutz gilt für Anhänger,
Auflieger und abgeschleppte Fahrzeuge?

Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger
verbunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf.
Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem
versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden,
wenn für diese kein eigener Haftpflichtversicherungsschutz be-
steht.

Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder der Auflieger oder das
abgeschleppte oder geschleppte Fahrzeug während des Ge-
brauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug löst und sich noch in
Bewegung befindet.

1.7 Welcher Versicherungsschutz gilt beim Führen
fremder Fahrzeuge im Ausland (zum Beispiel
Mietwagen)?

Im Rahmen der Flottenversicherung erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auch auf Schäden, die Sie, Ihr Ehegatte oder einer Ih-
rer Mitarbeiter als Fahrer eines fremden versicherungspflichtigen
Pkw auf einer Reise im Ausland - ausgenommen USA und
Kanada - verursachen. Dies gilt aber nur, soweit nicht aus der für
das fremde Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung
Versicherungsschutz besteht. Für Mitarbeiter, denen kein über den
Flottenvertrag versicherter Pkw zum ständigen, auch privaten Ge-
brauch überlassen ist ("Dienstwagen"), gilt dies außerdem nur so-
weit diese aus dienstlichen Gründen einen Pkw anmieten und Sie
als Versicherungsnehmer des Flottenversicherungsvertrages die
Kosten hierfür tragen.

1.8 Welcher Versicherungsschutz gilt bei öffentlich-
rechtlichen Ansprüchen nach dem Umweltscha-
densgesetz?

Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanie-
rung von Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz
(USchadG) frei, die durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötz-
liche und unfallartige Störung des bestimmungsgemäßen Ge-
brauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) verursacht worden sind.
Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, die
auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes bereits auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts ge-

gen Sie geltend gemacht werden können. Hinweis: Diese Ansprü-
che sind im Allgemeinen über die Kfz-Haftpflichtversicherung ge-
deckt. Wir leisten bis zu 5.000.000 EUR je Schadenereignis, je-
doch für alle Schadenfälle eines Versicherungsjahres maximal
10.000.000 EUR. Maßgeblich für die Zuordnung eines Schadens
zu dem jeweiligen Versicherungsjahr ist das Datum des Schaden-
eintritts.

Die Ziffern 1.2 und 1.3 gelten entsprechend.

Im Rahmen der Flottenversicherung erstreckt sich dieser Versiche-
rungsschutz auch auf
• Privat-Pkw, die Ihre Mitarbeiter auf Ihre Weisung zu dienstlichen

Zwecken gebrauchen,
• Selbstfahrervermiet-Pkw, soweit Sie oder Ihre Mitarbeiter diese

aus dienstlichen Gründen anmieten,
wenn und soweit Sie als Versicherungsnehmer des Flottenvertra-
ges jeweils die Kosten hierfür tragen und als Verantwortlicher im
Sinne von § 2 Nr. 3 USchG in Anspruch genommen werden und
über die Kfz-Haftpflichtversicherung des betroffenen Fahrzeugs
nachweislich hierfür kein Versicherungsschutz besteht. Besteht für
das betroffene Fahrzeug Versicherungsschutz für öffentlich-rechtli-
che Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz, gilt die vorge-
nannte Deckung aus Ihrer Flottenversicherung nur subsidiär.

1.9 In welchem Umfang besitzen wir eine Regulie-
rungsvollmacht?

Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie erhobene Schadenersatzan-
sprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle da-
für zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtge-
mäßen Ermessens abzugeben.

2. Leistungsausschlüsse und Leistungsein-
schränkungen

In welchen Fällen ist unsere Leistung ausgeschlossen?

(1) Vorsatz
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich
und widerrechtlich herbeiführen.

(2) Genehmigte Rennen
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung
an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen,
bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit an-
kommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten Rennen
stellt eine Pflichtverletzung nach Ziffer 3.1 Absatz 5 dar.

(3) Beschädigung des versicherten Fahrzeugs
Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zer-
störung oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs.

(4) Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahr-
zeugen
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden an mit dem versi-
cherten Fahrzeug
• verbundenen Anhängern oder Aufliegern
oder
• geschleppten und abgeschleppten Fahrzeugen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn im Rahmen üblicher
Hilfeleistung ohne gewerbliche Absicht ein betriebsunfähiges Fahr-
zeug abgeschleppt wird, für dabei am abgeschleppten Fahrzeug
verursachte Schäden.

(5) Beschädigung von beförderten Sachen
Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen
wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommen von Sa-
chen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden.

Teil A - Leistungsbausteine

FHA--8505Z0 (000) 07/2018 Seite 2 von 5



Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen ei-
nes Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z. B. Kleidung,
Brille, Brieftasche).

Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung dienen,
besteht außerdem Versicherungsschutz für Sachen, die Insassen
zum Zwecke des persönlichen Gebrauchs üblicherweise mit sich
führen (z.B. Reisegepäck, Reiseproviant).

Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen unberechtigter In-
sassen.

(6) Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Per-
son
Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschä-
den, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem
Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch für Personenschäden (z. B. wenn Sie
als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden).

Handelt es sich bei dem versicherten Fahrzeug um ein Leasing-
fahrzeug, und beschädigen Sie beim Gebrauch dieses Fahrzeugs
ein Fahrzeug, das im Eigentum desselben Leasinggebers steht,
gilt der vorstehende Ausschluss dann nicht, wenn die beiden Fahr-
zeuge auf unterschiedliche Halter (natürliche oder rechtlich selb-
ständige juristische Personen) zugelassen sind.

(7) Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden,
die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
entstehen.

(8) Vertragliche Ansprüche
Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit
sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang
der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.

(9) Schäden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

(10) Zusätzliche Ausschlüsse bei öffentlich-rechtlichen An-
sprüchen nach dem Umweltschadensgesetz
Bei öffentlich-rechtlichen Ansprüchen nach dem Umweltschadens-
gesetz (USchadG) gemäß Ziffer 1.8 sind darüber hinaus nicht ver-
sichert:

a) Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige
oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

b) Schäden, die aus der Lieferung, Verwendung oder Freisetzung
von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzen-
schutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln resultieren,
es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Er-
eignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt ge-
langen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt
werden oder in andere Grundstücke abdriften.

c) Schäden, die durch bewusste Verstöße gegen Gesetze, Verord-
nungen oder an Sie gerichtete behördliche Anordnungen oder Ver-
fügungen, die dem Umweltschutz dienen, entstehen.

d) Ansprüche, die auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusa-
ge über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen.

3. Ihre besonderen Obliegenheiten

Inhalt dieses Abschnitts:
3.1 Welche Obliegenheiten müssen Sie beim Ge-

brauch des Fahrzeugs beachten?
3.2 Welche Rechtsfolgen gelten bei Verletzung Ihrer

Obliegenheiten bei Gebrauch des Fahrzeugs
nach Ziffer 3.1?

3.3 Welche Obliegenheiten müssen Sie im Versiche-
rungsfall beachten?

3.4 Welche Rechtsfolgen gelten bei Verletzung Ihrer
Obliegenheiten im Versicherungsfall nach Ziffer
3.3?

3.1 Welche Obliegenheiten müssen Sie beim Ge-
brauch des Fahrzeugs beachten?

(1) Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck
Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebe-
nen Zweck verwendet werden.

(2) Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und
Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht.

Außerdem dürfen Sie oder eine mitversicherte Person es nicht wis-
sentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtig-
ten Fahrer gebraucht wird.

(3) Fahren nur mit Fahrerlaubnis
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen We-
gen oder Plätzen nur mit der vorgeschriebenen Fahrerlaubnis be-
nutzen. Außerdem dürfen Sie oder eine mitversicherte Person das
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die er-
forderliche Fahrerlaubnis hat.

(4) Keine Fahrt unter Einfluss von Alkohol und anderen berau-
schenden Mitteln
Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden von einem Fahrer, der
durch den Genuss alkoholischer Getränke oder anderer berau-
schender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu füh-
ren.

Außerdem dürfen Sie oder eine mitversicherte Person das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer fahren lassen, der durch den Genuss
alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in
der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Wir können Ihnen,
dem Halter oder dem Eigentümer die Verletzung dieser Pflicht
nicht entgegenhalten, soweit Sie, der Halter oder der Eigentümer
durch den Versicherungsfall als Fahrzeuginsasse, der das Fahr-
zeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.
Dasselbe gilt gegenüber dem Halter oder dem Eigentümer des
Fahrzeugs.

(5) Keine Teilnahme an nicht genehmigten Rennen
Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstaltungen und den dazuge-
hörigen Übungsfahrten verwendet werden, bei denen es auf Erzie-
lung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen) und die be-
hördlich nicht genehmigt sind.

Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind vom Versicherungs-
schutz gemäß Ziffer 2 Absatz 2 ausgeschlossen.

3.2 Welche Rechtsfolgen gelten bei Verletzung Ihrer
Obliegenheiten bei Gebrauch des Fahrzeugs
nach Ziffer 3.1?

(1) Allgemeine Folgen
Die allgemeinen Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Obliegen-
heiten richten sich nach Teil B Ziffer 3. Unter den dort genannten
Voraussetzungen können wir ganz oder teilweise leistungsfrei sein
sowie ein Kündigungsrecht haben.

(2) Beschränkung der Leistungsfreiheit im Baustein Kfz-Haft-
pflichtversicherung
Im Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus Teil B
Ziffer 3 Absatz 1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskür-
zung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf
höchstens je 5.000 EUR beschränkt. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn wir wegen einer von Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung
(§§ 23, 26 Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise
leistungsfrei sind.
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(3) Vollständige Leistungsfreiheit im Baustein Kfz-Haftpflicht-
versicherung
Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich
begangene Straftat (zum Beispiel Diebstahl) erlangt, sind wir voll-
ständig von der Verpflichtung zur Leistung frei.

3.3 Welche Obliegenheiten müssen Sie im Versiche-
rungsfall beachten?

(1) Pflicht zur Anzeige des Versicherungsfalls
Jedes Schadenereignis, welches zu einer Leistung durch uns füh-
ren kann, müssen Sie uns innerhalb einer Woche anzeigen.

Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, müssen Sie uns
dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruches
anzeigen.

(2) Anzeige von Kleinschäden
Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als
500 EUR beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen
Sie uns den Schadenfall erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstre-
gulierung nicht gelingt.

(3) Aufklärungspflicht
Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Schadenereignisses
und des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist.

• Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne - gegebenenfalls
unter Beachtung einer angemessenen Wartezeit - die gesetzlich
erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben (Unfallflucht).

• Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadener-
eignisses, zum Umfang des Schadens und zu unserer Leis-
tungspflicht wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wir
können verlangen, dass Sie uns in Textform antworten.

• Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ih-
nen billigerweise zugemutet werden kann, diese zu beschaffen.

• Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderli-
chen Weisungen befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist.

• Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Scha-
denereignisses und zu unserer Leistungspflicht ermöglichen, so-
weit es Ihnen zumutbar ist.

(4) Schadenminderungspflicht
Sie müssen bei Eintritt eines Schadenereignisses nach Möglichkeit
für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen.

Dabei müssen Sie unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, be-
folgen.

(5) Besondere Anzeigepflichten bei behördlichen Ermittlungen
Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Be-
hörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, müssen Sie
uns dies unverzüglich anzeigen. Das gilt auch, wenn Sie uns das
Schadenereignis bereits gemeldet haben.

(6) Pflichten im Zusammenhang mit gerichtlich gegen Sie gel-
tend gemachten Ansprüchen
Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z.B.
Klage, Mahnbescheid), müssen Sie uns dies unverzüglich anzei-
gen.

Die Führung des Rechtsstreits müssen Sie uns überlassen. Wir
beauftragen gegebenenfalls auch in Ihrem Namen einen Rechts-
anwalt. Sie müssen diesem Vollmacht sowie alle erforderlichen
Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen zur Verfügung stel-
len.

(7) Pflichten bei drohendem Fristablauf
Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Wei-
sung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid
oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen
Rechtsbehelf (zum Beispiel Widerspruch) einlegen.

(8) Pflichten bei öffentlich-rechtlichen Ansprüchen nach dem
Umweltschadensgesetz
Die Pflichten nach Ziffer 3.3 gelten für öffentlich-rechtliche Ansprü-
che nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) entsprechend.

Ferner müssen Sie uns jeweils unverzüglich und umfassend infor-
mieren über:
• die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die

zuständige Behörde,
• behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanie-

rung eines Umweltschadens Ihnen gegenüber,
• die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten ent-

standenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder
Sanierung eines Umweltschadens,

• die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder ge-
richtlichen Verfahrens.

Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden
müssen Sie unverzüglich mit uns abstimmen.

Gegen einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschä-
den müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderli-
chen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung durch uns bedarf es
hierzu nicht.

3.4 Welche Rechtsfolgen gelten bei Verletzung Ihrer
Obliegenheiten im Versicherungsfall nach Ziffer
3.3?

(1) Allgemeine Folgen
Die allgemeinen Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Obliegen-
heiten richten sich nach Teil B Ziffer 3. Unter den dort genannten
Voraussetzungen können wir ganz oder teilweise leistungsfrei sein
sowie ein Kündigungsrecht haben.

(2) Beschränkung der Leistungsfreiheit im Baustein Kfz-Haft-
pflichtversicherung
Im Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus Teil B
Ziffer 3 Absatz 1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskür-
zung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf
höchstens je 2.500 EUR beschränkt.

Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach
Ziffer 3.3 Absätze 3 und 4 vorsätzlich und in besonders schwerwie-
gender Weise verletzt, erweitert sich die Leistungsfreiheit auf je-
weils 5.000 EUR. Dies ist zum Beispiel bei unerlaubtem Entfernen
vom Unfallort trotz eines Personen- oder schweren Sachschadens
der Fall.

(3) Vollständige Leistungsfreiheit im Baustein Kfz-Haftpflicht-
versicherung und Besonderheiten bei Rechtsstreitigkeiten
Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem ande-
ren dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, sind wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten
Vermögensvorteils vollständig frei.

Verletzen Sie
• Ihre Anzeige- oder Aufklärungspflicht nach Ziffer 3.3 Absätze 1

oder 3 oder
• Ihre Pflicht nach Ziffer 3.3 Absatz 6, uns die Führung eines

Rechtsstreits zu überlassen,
und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den
Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädi-
gung erheblich hinausgeht, hat das für Sie diese Folgen:
• Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir von unserer Leistungs-

pflicht hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags voll-
ständig frei.

• Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser Pflichten sind wir be-
rechtigt, unsere Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags ent-
sprechend der Schwere Ihres Verschuldens zu kürzen.

4. Kündigung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls

(1) Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede Vertragspar-
tei das Versicherungsverhältnis kündigen.
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(2) Kündigungsfrist
Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat
nach Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zuge-
hen.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens innerhalb ei-
nes Monats zugehen, nachdem wir unsere Leistungspflicht aner-
kannt oder zu Unrecht abgelehnt haben oder wir Ihnen die Wei-
sung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechts-
streit kommen zu lassen. Außerdem können im Baustein Kfz-Haft-
pflichtversicherung Sie und wir den Vertrag bis zum Ablauf eines
Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten er-
gangenen Urteils kündigen.

(3) Textform der Kündigung
Eine Kündigung nach dieser Vorschrift bedarf der Textform. Zum
Beispiel erfüllen eine E-Mail, ein Brief oder ein Telefax die Text-
form, sofern der Absender daraus erkennbar ist.

(4) Wirksamwerden der Kündigung
Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung mit Zugang wirksam. Sie
können jedoch bestimmen, dass Ihre Kündigung zu einem späte-
ren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versi-
cherungsjahrs, wirksam wird. Wenn wir kündigen, wird unsere
Kündigung einen Monat nach Zugang bei Ihnen wirksam.
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